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Verfahren 
 
I. Der Gemeinderat fasst am 11.05.2015 den Beschluss zur Änderung des Be- 
 bauungs- und Grünordnungsplanes „Kleingärten“ im Gebiet „Auf der Höh“ 
 und am 22.06.2015 den Ergänzungsbeschluss mit Ausweisung eines Sonder- 
 gebietes für einen Holzlagerplatz. 
II. Am 28.09.2015 billigt der Gemeinderat den Planentwurf und beschließt die  
 Durchführung des  Verfahrens nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB. 
III. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden in der Zeit vom 
 02.11.2015 bis 04.12.2015.  
IV. Der Gemeinderat berät und beschließt am 14.12.2015 über die Stellungnahmen. 
V. Am 17.10.2016 billigt der Gemeinderat den geänderten Planentwurf mit den Aus- 
 gleichsflächen i.d.F. vom 10.10.2016 und ordnet das weitere Verfahren nach BauGB an. 
VI. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung nach 
 § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.11.2016 bis 23.12.2016. 
VII. Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden 
 in der Sitzung des Gemeinderates am 30.01.2017, 
 Abwägungs- und Satzungsbeschluss. 
VIII. Beschluss zur erneuten Auslegung sowie Beteiligung der Behörden in der Gemeinderat- 
 sitzung am 18.09.2017. 
IX. 2. öffentliche Auslegung und erneute Beteiligung der Behörden nach § 4a Abs. 3 BauGB 
 in der Zeit vom 04.12.2017 bis 08.01.2018. 
X. Bericht über das Ergebnis der 2. öffentlichen Auslegung und erneuten Behördenbetei- 
 ligung in der Sitzung des Gemeinderates am 22.01.2018 und Satzungsbeschluss. 
XI. Bekanntmachung am 01.02.2018 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
1. Auszüge aus den Niederschriften der Gemeinderatsitzungen am 11.05.15 und 22.06.15 
2. Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung am 28.09.2015  
3. Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung am 14.12.2015 
4. Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung am 17.10.2016          
5. Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung am 30.01.2017  
6. Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung am 22.01.2018 
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BEGRÜNDUNG 
 
1. ANLASS, ZIELE UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 
 
 Es besteht zunehmend die Nachfrage an Lagerflächen für Holz durch die Verwendung 

von Holz aus heimischen Waldbeständen zur Gewinnung von Heizenergie für den häus-
lichen Bedarf.  

 Die bestehenden gemeindlichen Flächen für die Holzlagerung sind belegt. 
  
 Zur Deckung des Bedarfs ist die Neuausweisung eines Gebiets für Holzlagerflächen 

erforderlich. Es soll damit einer ungeordneten Ablagerung im Außenbereich vorgebeugt 
und eine Konzentrierung der Holzlagerung an einem geeigneten Standort angestrebt 
werden.  

 
 Als geeignete Fläche für einen gemeindlichen Holzlagerplatz wird das Grundstück Flur-

nummer 5130 im Anschluss an das Kleingartengebiet „Auf der Höh“ vorgesehen. Das 
Grundstück hat eine Größe von 2.870 m² und ist bereits erschlossen. Die Fläche liegt im 
Anschluss an die bestehende Bebauung. Eine Zersiedelung der Landschaft und Zer-
schneidung von Agrarflächen werden somit vermieden.  

 In den Festsetzungen des Bebauungsplanes sollen die Angaben zu den Holzlagerhallen 
so vorgegeben werden, dass eine Anpassung in die Umgebung gewährleistet ist.  

 
 Die Grünordnung soll Bestandteil der Planung als Beitrag zum Ausgleich des Eingriffes 

in Natur und Landschaft sein. 
  
 Die geplante Holzlagerfläche liegt nicht in dem Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes, sie grenzt unmittelbar an den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Kleingärten“, 
Gebiet „Auf der Höh“. 

 Die Ausweisung eines Sondergebietes für einen Holzlagerplatz erfordert die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes, um die Nutzung der Fläche verbindlich zu regeln. 

   
 Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach § 2 BauGB aufgestellt bzw. geändert.  
 Die Änderung beinhaltet die Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungs- und 

Grünordnungsplanes „Kleingärten“, Gebiet „Auf der Höh“. 
 
 Da der Bebauungsplan nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt ist, 

wird nach § 8 Abs. 3 BauGB parallel zum Bebauungsplanverfahren der Flächennut-
zungsplan geändert.  

 
 
 
2. ERNEUTE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND DER BEHÖRDEN 
 
 Der Flächennutzungsplan, 4. Änderung, Sondergebiet Holzlagerplatz „Auf der Höh“ und 

Berichtigung im Bereich des Bebauungsplanes „Am Berg“, 8. Änderung wurde mit Be-
scheid vom 09.08.2017 unter folgender Auflage genehmigt: 

 Im folgenden Bebauungsplanverfahren für den Holzlagerplatz „Auf der Höh“ ist sicher-
zustellen, dass eine Holzbearbeitung mittels elektrisch und mit Verbrennungsmotor be-
triebener Geräte ausgeschlossen wird. 

 
 Die Auflage zum Immissionsschutz wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 

18.09.2017 anerkannt. 
 In den Festsetzungen zum Bebauungs- und Grünordnungsplan „Kleingärten“, 1. Ände-

rung – Gebiet „Auf der Höh“ wird die Auflage ergänzt, der Entwurf des Bauleitplans er-
neut ausgelegt und die Stellungnahmen erneut eingeholt (§ 4a Abs. 3 BauGB). Die Stel-
lungnahmen sind nur zu dem geänderten Teil abzugeben.  
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3. LAGE UND ABGRENZUNG DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES 
 
 Die Fläche des geplanten Holzlagerplatzes liegt südwestlich und südlich des bebauten 

Ortsbereiches an einem Nordhang mit ca. 10 % bis 13 % Neigung. Die Höhenlage be-
trägt 400 m über NN bis 405 m über NN.  

 
 Der Planbereich umfasst das Grundstück Fl.Nr. 5130, 5131 sowie Teilflächen der Fl.Nr. 

5086, 5129 und 5135 hat eine Größe von  4.250 m². Erschlossen wird das Grundstück 
über landwirtschaftliche Wege, die in die Dr.-Frank-Straße münden.  

 
 Das Wiesengrundstück wird im Nordosten und Südosten umgeben von Flächen für die 

Landwirtschaft. Im Südwesten grenzt die Kleingartenfläche „Auf der Höh“ mit Baumbe-
stand an und im Norden das Kindergartengrundstück. 

 
 Auf der Planfläche ist kein Bewuchs vorhanden. 
 
 

 
 Abbildung 1  Geltungsbereich (ohne Maßstab) 
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4. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
4.1 Flächennutzungsplan 
 
 Der seit 22. Dez. 2009 wirksame Flächennutzungsplan, 2. Änderung und Ergänzung 

(Neuüberarbeitung) mit der Änderung 3 stellt das Plangebiet als „Fläche für die Land-
wirtschaft“ dar.  

 
 Nach § 8 Abs. 3 BauGB wird mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für das Sonder-

gebiet Holzlagerplatz gleichzeitig der Flächennutzungsplan geändert (Parallelverfahren). 
 
 

 
 Abbildung 2                                Ausschnitt Flächennutzungsplan , 2009 (ohne Maßstab) 
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4.2 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 
 
 Der Planungsbereich grenzt im Südwesten an den Geltungsbereich des Bebauungs- 

und Grünordnungsplanes „Kleingärten“ – Gebiet „Auf der Höh“.  
 Um planungsrechtlich die Ordnung der Holzlagerplätze zu regeln, wird der Bebauungs-

planes geändert, der Geltungsbereich erweitert und ein Sondergebiet „Holzlagerplatz“ 
festgesetzt.  

 
 
 
5. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 BauNVO und § 11 Abs. 2 BauNVO) 
 
 Sonstiges Sondergebiet – So – 
 (§ 11 Abs. 1 und 2 BauNVO) 
 
 Das Grundstück Fl.Nr. 5130 wird als „Sonstiges Sondergebiet“ nach § 11 Abs. 2  
  BauNVO für einen Holzlagerplatz festgesetzt. 
 Die Nutzung ist auf das Lagern von Holz als Naturprodukt begrenzt. 
 Nicht zulässig sind das Abstellen von Geräten, Kraftfahrzeugen und Wohnwagen sowie 

das Lagern von wassergefährdenden Stoffen, um Eingriffe und Beeinträchtigungen 
durch Schadstoffeinträge in den Untergrund auszuschließen.   

 
5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
 Die Größe der Holzlagerhallen wird auf eine maximale Grundfläche von 80 m² begrenzt, 

um sich bestmöglich in die Umgebung einzupassen. 
 Von den vorbeiführenden Flurwegen ist ein Mindestabstand von 2,00 m einzuhalten. 
 
5.3 Geländeveränderungen 
  
 Zur Herstellung geeigneter Lagerflächen mit einer Neigung von ca. 3 % wird das beste-

hende Hanggelände verändert. Durch Abgrabung im nordöstlichen Grundstücksbereich 
und Auffüllung im südwestlichen Bereich entstehen zwei Holzlagerflächen, die durch ei-
ne Böschung gegliedert werden. Begrenzt werden die Geländeveränderungen auf ein 
Maß von jeweils 1,30 m. Die Gemeinde richtet die geplante Holzlagerfläche zur weiteren 
Verpachtung der einzelnen Parzellen her.  

 Die Böschungen sind im Verhältnis 1:1,5 oder flacher anzulegen und zu bepflanzen.  
 
5.4 Baugrenzen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 
 
 Um die Benutzung der tangierenden landwirtschaftlichen Erschließungswege nicht zu 

beschränken und aus Sicherheitsgründen wird ein Baufenster mit einer Abstandsfläche 
von 2,00 m zu den Wegen festgesetzt.  

 Die Gliederung in zwei Holzlagerflächen in dem Hangbereich spiegelt sich ebenso in 
den festgelegten Baufenstern wieder.  
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5.5 Immissionsschutz – Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
 Die nächste Wohnbebauung und der Kindergarten liegen in einer Entfernung von etwa 

50 m zu dem geplanten Holzlagerplatz und im Südwesten grenzen Kleingärten an. 
 Um Konflikte zwischen den unterschiedlichen Nutzungen durch lärmintensive Holzarbei-

ten zu vermeiden, ist eine Holzbearbeitung mittels elektrisch und mit Verbrennungsmo-
tor betriebener Geräte nicht zulässig. 

 
5.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 
 
 Der Bebauungsplan beinhaltet im wesentlichen die Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-

minderung und Kompensation der Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild, die durch die Anlage der Holzlagerfläche zu erwarten sind.  

 Die Randbereiche im Norden und Südosten und die Böschungen zwischen den beiden 
Ebenen am Hang sind mit standortgerechten heimischen Sträuchern und Bäumen zu 
bepflanzen. Der Bebauungsplan enthält Pflanzbeispiele für die Laubgehölze.  

 Zu verwenden sind Sträucher mit einer Höhe von 100 bis 125 cm. Bei Bäumen und 
Wildobstgehölzen ist ein Stammumfang von 8 bis 10 cm festgesetzt.  

 
 Mit der Überplanung der Fläche und Errichtung der Holzlagerflächen mit Holzlagerhallen 

sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. Erforderlich sind Maßnahmen zum 
Ausgleich.  

 
 Aufgrund der derzeitigen Nutzung als intensives Grünland ist die Fläche der Kategorie I 

„geringe Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild“ zuzuordnen.  
 Für die Ermittlung des Kompensationsumfanges ist bei der Nutzung als Holzlagerplatz 

ein Faktor von 0,5 (Typ B, Faktor 0,2 – 0,5) zu berücksichtigen. 
 Bei einer Fläche für die Holzlagerung von ca. 1.890 m² ergibt sich ein Kompensations-

umfang von ca. 940 m². 
 Innerhalb des Plangebiets sind 990 m² Grünfläche festgesetzt, die jedoch nicht vollstän-

dig als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden können. In Absprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde festgelegt, dass ca. 400 m² außerhalb des 
Plangebietes nachzuweisen sind.  

 
 Dieses Defizit wird durch die Anlage einer 8,00 m breiten Vogelschutzhecke aus Wild-

gehölzen und Wildobstbäumen mit Wildkrautstreifen oder Ruderalsaum entlang der 
nördlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks Nr. 881/2 im Bereich „Berg“ (ca. 470 m²) 
ausgeglichen.  

 Das Grundstück befindet sich im Besitz der Gemeinde Wiesen. 
 
 Die Vogelschutzhecke ist vor Verbiss mit einem Wildzaun / Knotengitterzaun zu schüt-

zen. Nach einigen Jahren kann dieser Zaun wieder entfernt werden, wenn die Gehölze 
groß genug sind. Eine Pflege der Wildkrautstreifen oder Ruderalsäume ist 1 x jährlich 
durch Mahd mit Abtransport des Mähgutes im Spätsommer bzw. Herbst vorzunehmen. 

 
 Die Befestigung der Wege zu den Holzlagerflächen und die Vorbereiche darf nur in was-

serdurchlässiger Ausführung mit Schotter oder Schotterrasen erfolgen, um die Versiege-
lung möglichst gering zu halten. 
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5.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)  
 
 Gestaltung der Holzlagerhallen 
 
 Die Errichtung von Hallen zur Holzlagerung führt zu einer Veränderung im Landschafts-

bild. Daher ist es erforderlich, Aussagen zu der Höhe, der baulichen Gestaltung und den 
Materialien der Hallen zu treffen.  

  
 Die Festlegung der Hallengröße orientiert sich an den Abmessungen der bestehenden 

Hallen für die Holzlagerung in der Gemeinde.  
 Zulässig sind Holzlagerhallen in Holzkonstruktion. Als Gebäudehöhe werden maximal 

3,50 m festgesetzt.  
 Für die Holzlagerhallen wird ein flach geneigtes Pultdach mit maximal 10° Dachneigung 

festgelegt.  
 Bei der Stellung der baulichen Anlagen ist die Traufseite des Pultdaches auf der Talseite 

anzuordnen, um in dem Hanggelände eine harmonische Gestaltung zu gewähren.  
 Die Dachdeckung und Abdeckungen dürfen nur in gedecktem Farbton ausgeführt wer-

den, grelle Farben sind unzulässig.  
  
 Betriebszeiten 
 
 Durch die Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- 

und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) sind die Betriebszeiten geregelt. 
Einzuhalten sind die Betriebszeiten an Werktagen von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr.  

 
 
 Benutzungsordnung 
 
 Die Bedingungen der Benutzungsordnung für die gemeindlichen Holzlagerplätze sind zu 

beachten.  
 
 
 
6. ERSCHLIESSUNG 
 
 Die Erschließung des Holzlagerplatzes erfolgt über den vorhandenen, unbefestigten 

Wirtschaftsweg, der in Höhe des Kindergartens und Pfarramtes in die Dr.-Frank-Straße 
mündet. 

 Die für die Landwirtschaft benutzten Wege stehen auch weiterhin uneingeschränkt zur 
Verfügung.  

 
 
 
7. HINWEISE 
 
 Der Bebauungsplan enthält Hinweise auf: 
 
 • Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
  Für den Bebauungsplan ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung  
  der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786) maßgebend. 
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 • Bodenfunde – Denkmalschutz 
  Nach Art. 8 Abs. 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind auftretende Funde von Boden- 
  denkmälern unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayer. 
  Landesamt für Denkmalpflege zu melden und die aufgefundenen Gegenstände 
  und der Fundort unverändert zu belassen.  
 
 • Niederschlagswasser 
  Das anfallende Regenwasser soll flächenhaft versickern. Unter Einhaltung der Nie-

derschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) bedarf es für die Versickerung 
von Niederschlagswasser keiner wasserrechtlichen Erlaubnis. Das Verbot der Lage-
rung von wassergefährdenden Stoffen ist daher zwingend einzuhalten.  

 
 
 
8. FLÄCHEN 
 
 Sondergebiet Holzlagerplatz – SO 1.878 m² 
  
 Wirtschaftswege  1.380 m² 
  
 Grünflächen      992 m²      
 
 
 Fläche des Geltungsbereiches 4.250 m²  
 
 
 
9. UMWELTBERICHT 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele der Bebauungsplanänderung 
 
 Die Gemeinde Wiesen ist bestrebt, der ungeordneten Holzablagerung in der Landschaft 

entgegenzutreten. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Änderung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplanes „Kleingärten“, 1. Änderung – Gebiet  „Auf der Höh“ so-
wie die Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen mit dem Ziel, eine bisher als 
Außenbereich dargestellte Fläche als Sondergebiet für einen Holzlagerplatz gemäß § 11 
Abs. 2 BauNVO umzuwandeln.  

 
1.2 Berücksichtigung umweltrelevanter Ziele aus vorliegenden Fachgesetzen und 

Fachplanungen 
 
a. Regionalplan 
 Der Regionalplan enthält keine gebietsspezifischen Vorgaben an den Planungsstandort.  
 
b. Schutzgebiete 
 Festgesetzte Schutzgebiete (Naturpark Spessart, Natura 2000, FFH etc.) werden durch 

die Planung nicht berührt.  
 Im Südwesten außerhalb des angrenzenden Kleingartengebietes verläuft die Abgren-

zung des Landschaftsschutzgebietes „Naturpark Spessart“. 
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2. Auswirkungsprognose 
 
2.1 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prog-

nose bei Durchführung der Planung 
 
a. Schutzgüter Boden und Wasser 
 Durch die Nutzung als Holzlagerplatz und die Errichtung von Holzlagerhallen nimmt die  
 Bodenversiegelung zu. Als Folge der intensiveren Nutzung des Areals werden sich die 

versickerungsfähigen Flächen reduzieren. 
 Wegen der untergeordneten Flächengröße des Plangebietes sind die Auswirkungen auf 

die Schutzgüter Boden und Wasser jedoch gering. 
  
b. Schutzgut Arten und Lebensräume 
 Aus den vorliegenden Fachunterlagen ergibt sich kein Konflikt mit Schutzgebieten oder 

Schutzgegenständen des Naturschutzrechts.  
 Für das intensiv genutzte Grünland ist nach Ortseinsicht durch die Untere Naturschutz-

behörde eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht erforderlich. Im Geltungsbereich kann 
aufgrund der Nutzung und der Strukturarmut nicht von Vorkommen europa-rechtlich ge-
schützter Tier- und Pflanzenarten ausgegangen werden.  

 In die Gehölzbestände am Rande des Kleingartengeländes auf der westlichen Seite des 
Grünweges wird durch die Planung nicht eingegriffen.  

 
c. Schutzgut Klima und Luft 
 Aufgrund der geringen Flächengröße und der geringen Höhenentwicklung der geplanten 

Holzlagerhallen sind keine Veränderungen der Schutzgüter Klima und Luft zu erwarten.  
 
d. Schutzgut Landschaftsbild 
 Im Plangebiet gibt es keine naturnahen Landschaftselemente. 
 Durch die Überplanung der Fläche und die Erstellung der Holzlagerhallen ändert sich die 

Landschaftsstruktur kleinräumig im Bereich des Sondergebietes.  
 
e. Schutzgut Mensch 
 Für die Bewertung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und des 

Wohlbefindens im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedingungen beeinflusst wer-
den.  

 Bei uneingeschränkter Zulassung von Lärm verursachenden Geräten zur Holzbearbei-
tung treten Lärmemissionen auf, die die unmittelbare Nachbarschaft (Wohngebäude, 
Kindergarten) betreffen.  

   
f. Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter sind von dem Planungsvorhaben nicht betroffen. 
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2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
 Die weitere Entwicklung ohne die Durchführung der Planung würde am heutigen Um-

weltzustand aller Voraussicht wenig ändern. Es ist davon auszugehen, dass die als 
Grünland genutzte Wiesenfläche diese Nutzung auf absehbare Zeit behält.  

 
 
3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen 

Auswirkungen 
 
3.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen  
  
 Schutzgüter Boden und Wasser 
 
 Um die Versiegelung möglichst gering zu halten, sollen die Zufahrtswege und die Vorbe-

reiche nur im erforderlichen Umfang und im wasserdurchlässigen Aufbau mit Schotter 
ausgeführt werden. Anfallendes Niederschlagswasser kann direkt über die Fläche wie-
der versickern. 

 
 Die Nutzung ist auf das Lagern von Holz begrenzt. Unzulässig ist das Abstellen von 

Kraftfahrzeugen und sonstigen Geräten sowie das Lagern von wassergefährdenden 
Stoffen, um Schadstoffeinträge in Boden und Wasser zu verhindern.  

 Die Verwendung von biologisch abbaubaren Betriebsstoffen und Schmierölen ist für die 
Nutzer von Motorsägen der Standard.  

 
 Schutzgut Landschaftsbild 
  
 Die Holzlagerhallen werden in ihrer Größe und Höhe beschränkt und können nur in den 

festgelegten Baufenstern erstellt werden. Festgelegt sind die Konstruktion aus Holz für 
die Hallen und die Farbgebung für Dachdeckung und Abdeckung. Hierdurch sollen sich 
die Holzlagerhallen in die Umgebung einfügen und ein einheitliches, geordnetes Bild 
darstellen. 

 
 Schutzgut Mensch 
 
 Zur Konfliktvermeidung zwischen dem Sondergebiet Holzlagerplatz und den schutzbe-

dürftigen Orten wird festgesetzt, dass eine Holzbearbeitung mittels elektrisch und mit 
Verbrennungsmotor betriebenen Geräten ausgeschlossen ist. 

 
3.2 Kompensation 
 
 Für den Eingriffsbereich wurde der erforderliche Ausgleichsbedarf unter Anwendung des 

Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ermittelt.  
 Der erforderliche Bedarf kann zum einen im Plangebiet durch die Pflanzungen von Bäu-

men und Sträuchern und zum anderen durch die Anlage einer Vogelschutzhecke im Be-
reich „Am Berg“ (Fl.Nr. 881/2) erbracht werden.  
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4. Alternative Planungsmöglichkeiten  
 
 Die Standortfindung für die Ausweisung des Sondergebietes ergab sich durch folgende 

Faktoren:  
 
 • Minimierung der Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft 
 
 • Die Anbindung an eine Hauptverkehrsstraße über vorhandene Straßen/Wege 
 
 • Die Verfügbarkeit der Fläche 
 
 Im Resultat führte die Prüfung zur Auswahl der Flächen im Gebiet „Auf der Höh“. 
 
 
5. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
 Das Monitoringkonzept i.S.d. § 4c BauGB wird im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 

als Träger der Planungshoheit erarbeitet. Danach überwacht die Gemeinde die erhebli-
chen und insbesondere unvorhergesehenen Auswirkungen der Planung in der Durchfüh-
rungsphase, um ggf. frühzeitig geeignete Abhilfemaßnahmen zu schaffen.  

 
 
6. Zusammenfassung 
 
 Das Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Holzlagerflächen für die Bewohner 

von Wiesen. Mit der Ausweisung des Sondergebietes wird die Möglichkeit geboten, die 
in der Gemarkung immer wieder anzutreffenden „wilden“ und ungenehmigten Holzlage-
rungen in einen geordneten Rahmen zu bringen.  

 Durch geeignete Maßnahmen wird der Eingriff verträglich mit dem Landschafts- und 
Ortsbild umgesetzt. 

 
 In den Festsetzungen zum Bebauungsplan werden die Holzlagerhallen mit Angaben zu 

Größe, Höhe und Materialausführung vorgegeben. Hierdurch sollen sich die Hallen in 
die Umgebung einfügen und so wenig wie möglich in Erscheinung treten. 

 In Grünstrukturen wird nicht eingegriffen. 
 
 Durch Pflanzmaßnahmen in Form von heimischen Gehölzen im Plangebiet wird die Flä-

che in die Landschaft eingebunden und ein Ausgleich für den Eingriff in die Natur und 
Landschaft erreicht.  

 
 Lärmemissionen werden durch den Ausschluss einer Holzbearbeitung mittels lärminten-

siver Geräte vermieden. 
 
 Im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind Flächen und Maßnahmen 

zum Ausgleich erforderlich, die zum einen innerhalb des Plangebietes und zum anderen 
im Bereich „Am Berg“ festgesetzt sind.  
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10. VERFAHRENSABLAUF 
 
 Verfahrensschritt   Datum/Zeitraum 
 
 
I. Aufstellungs- und Änderungsbeschluss 
 Beschluss des Gemeinderates zur Änderung und Erweiterung 
 des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Kleingärten“ im 
 Gebiet „Auf der Höh“.  11.05.2015  
 Ergänzungsbeschluss zum Verfahren  22.06.2015  
 
II. Billigung des Vorentwurfes und Anordnung der frühzeitigen 
 Beteiligungen 
 Beschlüsse des Gemeinderates zur Billigung des Vorentwurfs i.d.F. 
 vom 02.09.2015 und zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
 der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und 
 sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB. 28.09.2015 
 
III. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 02.11.2015  
       bis 04.12.2015  
IV. Beschlussfassung über die Stellungnahmen 
 Prüfung, Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen 
 der frühzeitigen Beteiligungen,  14.12.2015 
 
V. Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 Billigung des Planentwurfes i.d.F. vom 10.10.2016 und Beschluss 
 zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung 
 der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
 Abs. 2 BauGB.   17.10.2016 
 
VI. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 21.11.2016 
       bis 23.12.2016 
VII. Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 Bericht und Abwägung über das Ergebnis zur öffentlichen Auslegung 
 und der Behördenbeteiligung. 
 Mit Beschluss des Gemeinderates wird der Bebauungs- und Grün- 
 ordnungsplan „Kleingärten“, 1. Änderung – Gebiet „Auf der Höh“ als  
 Satzung beschlossen.  30.01.2017  
 
VIII. Beschluss zur 2. öffentlichen Auslegung und erneuten Beteiligung 
 der Behörden 
 Die Auflage im Genehmigungsbescheid zum Flächennutzungsplan  
 Änderung 4 erfordert eine 2. öffentliche Auslegung und eine erneute  
 Behördenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB.  18.09.2017 
 
IX. Erneute Auslegung und erneute Behördenbeteiligung 04.12.2017 
       bis 08.01.2018 
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X. Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 Bericht über das Ergebnis der erneuten öffentlichen Auslegung und 
 Behördenbeteiligung und Abwägungsbeschluss.  
 Mit Beschluss des Gemeinderates wird der Bebauungs- und Grün- 
 ordnungsplan  „Kleingärten“, 1. Änderung – Gebiet ‚“Auf der Höh“ in  
 der Fassung vom 22.01.2018 nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
 beschlossen.   22.01.2018 
 
XI. Bekanntmachung des Bebauungsplanes  01.02.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgearbeitet:  Anerkannt: 
 
Bauatelier   
Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin 
Dipl. - Ing.   Wolfgang   Schäffner,  Architekt  
Wilhelmstraße  59,  63741 Aschaffenburg 
Telefon: 06021/424101   Fax: 06021/450323 
E-Mail:Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de
 
Aschaffenburg,      02.09.2015  Wiesen, 
ergänzt,          28.09.2015  
ergänzt,          10.10.2016 
ergänzt,          30.01.2017 
ergänzt,          19.10.2017 
ergänzt,          22.01.2018 
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